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Antwort 
zur Anfrage Nr. AF/0063/2018 

 

Vorlage: AW/0077/2018 Datum: 15.06.2018 

Baudezernent 

Verfasser: 61-Amt für Stadtentwicklung und Bauordnung Az.: 61 AL 

Betreff: 

Antwort zur Anfrage der FBG-Ratsfraktion "2. Andienungszeit in der Fußgängerzone 

Altstadt" 

Gremienweg: 

21.06.2018 Stadtrat  einstimmig  mehrheitl.  ohne BE 

 abgelehnt  Kenntnis  abgesetzt 

 verwiesen  vertagt  geändert 

TOP  öffentlich  Enthaltungen  Gegenstimmen 

 

 

 

Frage: Die F/B/G Ratsfraktion hätte gerne gewusst, welche Erkenntnisse die Verwaltung aus der 

zeitlich begrenzten, probeweisen Einführung einer zweiten Andienungszeit von 17.30 h bis 19.00 h in 

der Fußgängerzone Altstadt gewonnen hat. Die Probezeit ist unseres Wissens abgelaufen. 

 

 

Antwort:  

 

Die Erkenntnisse der Verwaltung aus der zeitlich begrenzten, probeweisen Einführung einer zweiten 

Andienungszeit in der Fußgängerzone Altstadt werden nach den Sommerferien in den Gremien 

vorgestellt. 
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